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Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Jugend, Familie und Sport

D Abteilung Sport i Sportamt

) Vermietung und Belegung Anlagen

Regelung Betriebssperre Schulanlagen

Während folgenden Ferien und Feiertagen sind die Schulanlagen gesperrt und somit ist
kein BetriebiTraining möglich.

Für die gesperrten und somit ausgefallenen Tage erfolgt keine Reduktion oder Rücker-
stattung der Semestergebühr.

Regelung zwischen Sportamt und Schulhauswartung

Sollten zusätzliche schulfreie Tage durch die Behörden bewilligt werden, so wird dies von
der Sachbearbeitung Sportamt und einer Delegation der Schulhauswartung vorgängig
besprochen und den betroffenen Parteien entsprechend mitgeteilt.

Sportamt, /t uz,lct26'

Steve Beutler
Leiter Abteilung SporUSportamt

Capizzi
Vermietung und Belegung Anlagen

Diese Regelung ersetzt die bisherige <Regelung Abendbetriebssperre) und trift ab dem Kalenderjahr 2025 in Kraft.


